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AUSSCHREIBUNG

Regionalliga Damen 2010/2011

Allgemein

Die Regionalliga Damen wird als Amateurliga ausgeschrieben.

Teilnahmeberechtigt  sind alle Damen und wu18 Mannschaften welche bei einem Landesverband gemeldet sind, unabhängig davon, ob im Landesverband eine Meisterschaft in diesen Klassen gespielt wird.
Die Nennung erfolgt ausschließlich mit dem Nennformular. Das statutenmäßig unterschriebene Nennformular muss vom zuständigen Landesverband bestätigt bis zur Nennfrist im KOBV-Büro eingelangt sein. Nach dem Einlangen der Nennungen werden die Austragungsmodi aufgrund der Anzahl der Nennungen festgelegt.
Nennung und daraus resultierende Folgen:

Mit der Unterfertigung des Nennformulars anerkennen Verein und Landesverband die Ausschreibungskriterien, sowie die Einhaltung aller ÖBV-Bestimmungen 
Mit der Nennung erklärt der Verein, dass keine Spielerin der Mannschaft zu keiner Zeit der Saison als Profi beim Verein beschäftigt ist.
Die genannte Mannschaft muss alle Kriterien der WO/ÖBV und MO/ÖBV erfüllen (insbesondere auch hinsichtlich der Wechselspielerregelungen AWBL) und darf nicht „a.K." (=außer Konkurrenz) genannt werden.
Parallel mit der Nennung zur Regionalliga erfolgt verpflichtend auch die Nennung zur LV-Meisterschaft 

Die Regionalliga  kommt ab einer Mindestmeldung von 5 Mannschaften zur Austragung.
Modus

Es müssen mindestens 5 Mannschaften gemeldet sein. Ab 8 Mannschaften wird die Meisterschaft in Gruppen ausgetragen.

a) Grunddurchgang:

Der Grunddurchgang muss mindestens mit Hin- und Rückspielen gespielt werden. Die vorgesehene Austragungsart ist die Turnierform die teilnehmenden Vereine können sich aber auch auf  Einzelspiele einigen. Ab acht gemeldeten Mannschaften wird in  Gruppen gespielt.. Die zwei (falls nur 2 Staffeln zustande kommen: drei) bestplatzierten Teams jeder Vorrunden-Staffel sind für die Hauptrunde qualifiziert.
b) Play Off:

Hauptrunde bei nur einer Gruppe:

Die ersten Vier Mannschaften spielen ein Semifinale (1-4, 2-3) im Hin- und Rückspiel (1. Heimrecht beim Besserplatzierten. Finale und Platz 3 best of three.

Oberes Plav Off

6 Mannschaften (bei 3 Gruppen die besten 2 jeder Gruppe, bei 2 Gruppen die besten 3). Gespielt wird in 2 Gruppen, jeweils 2 Turniere (Hin- und Rückspiel) nach dem Schema A1-B2,

B2-C1, C1-A1 und D1-E2, E2-F1, F1-D1 bzw. A1-B2, B2-A3, A3-A1 und B1-A2, A2-B3, B3- B1. Die zwei bestplatzierten Teams sind für das Final Four qualifiziert.
Untere Play Off: 

Die nach der Vorrunde ausgeschiedenen Teams spielen analog der Hauptrunde (b) die übrigen Plätze aus.
c) Final Four:

Semifinale in Form von Kreuzspielen (A1 - B2, B1 - A2), dazu Spiel um Rang 3 und Finale. Das Ausspielen der Ränge 5, 6 usw. efolgt mittels Hin- und Rückspiel

Regionalliga Damen für die Saison 2010/2011:

Organisation:

Die Spielansetzungen  erfolgen über das Office des KOBV office@basketballkaernten.at Die Beglaubigungen ebenso. Alle weiteren notwendigen Informationen (zB Kontaktpersonen, Sportstättenverzeichnis) findet man ebenfalls auf der Homepage des KOBV www.basketballkaernten.at
werden aber allen Landesverbänden und teilnehmenden Vereinen auch per Mail übermittelt
Beglaubigungen:

Die Beglaubigungen werden aber allen Landesverbänden und teilnehmenden Vereinen per Mail übermittelt werden aber auch auf der Homepage  des KOBV veröffentlicht
Nach Veröffentlichung einer Beglaubigung (das Datum der Beglaubigung wird in der jeweiligen Datei bekannt gegeben) kann gem. WO/ÖBV und VO/ÖBV gegen das Ergebnis gebührenpflichtig Einspruch erhoben werden. Ein Protest (Unterschrift des Kapitäns auf dem Spielberichtformular) ist bei Regionalliga Spielen nicht möglich.
Mannschaften:

Ausländer, die in einer AWBL-Mannschaft des Vereins gemeldet sind, können nicht als Wechselspieler in der Regionalliga gemeldet sein.
Bei jedem Wettspiel der Regionalliga müssen pro Mannschaft 8 Spieler anwesend (=vom Schiedsrichter als spielfähig abgehakt) sein. Ein Verstoß dieser Regelung hat ein Pönale von EUR 7 0,-- zur Folge.
Aufgaben für Landesverbände und deren Schiedsrichter 
Der Landesverband in welchem Ein Turnier oder Spiel ausgetragen wird ist für die Ansetzungen der Schiedsrichter unter Beachtung folgender Kriterien verantwortlich:
1. Nominierung von ausschließlich Schiedsrichter der 1. Leistungsklasse und Prospects lt. Ermessen des jeweiligen Schiedsrichterreferenten
2. Die Schiedsrichter erhalten die im Landesverband übliche Entschädigung vom veranstaltendem Verein bar vor Spielbeginn ausbezahlt (gegen totomittelfähige Abrechnung)
3. Die Schiedsrichter müssen neben den Abrechnungslisten auch Teilnehmerlisten ausfüllen. 
Verpflichtungen für Veranstalter:

1. Mit der Bewerbung erfolgt gem. Richtlinien für ÖBV-Bewerbe auch die Nennung der Sporthalle. Generell richtet ein Veranstalter die Spiele in jenem Bundesland aus, dem er angehört. Mit der Nennung am Nennformular erfolgt auch die Bezeichnung der Sporthalle.
2. Sollten Wettspiele verlegt werden, so ist, mit Ausnahme von geschützten Terminen lt. WO/ÖBV, eine Gebühr von € 37,50 fällig. Einer Wettspielverlegung wird vom der Spielleitung nur dann zugestimmt, wenn alle beteiligten Vereine schriftlich zugestimmt haben. Ein entsprechendes  Formular wird aufgelegt
3. Am Spielbericht sind die Spielnummern einzutragen. Die Ansetzungen beinhalten daher auch die Spielnummer, welche auf den Spielberichten verpflichtend einzutragen sind. Spielberichte sind vom Veranstalter an die Spielleitung innerhalb von 48 Stunden einzusenden.
4. Bis spätestens 12: 00 Uhr des Folgetages muss neben den Ergebnissen (Ergebnisse der einzelnen Vierteln und Endergebnis) auch ein Kurzbericht über die Veranstaltung und digitale Fotos der Teilnehmer (Actionfotos) an den  vor Meisterschaftsbeginn benannten Personenkreis gemailt werden. 
5. Als Spielball ist verpflichtend definiert: SPALDING Gr. 6. Jede Mannschaft erhält zu Jeder Veranstalter muss verpflichtend einen Arztkoffer und Cool-Packs (Eisbeutel) für die Dauer der Veranstaltung bereitstellen.
Meldeschluss: 07. August 2010

Nenngebühr:

€ 100,00,- inkl. Kosten für Administration

SR-Beitrag:

Fällt nicht an, die Schiedsrichter sind vor Ort auszubezahlen

Der Veranstalter trägt die Schiedsrichterkosten, der Gastverein seine Reisespesen

Zahlungsmodalitäten:

Von jedem Verein ist nach Rechnungslegung (per Mail an Finanzpostempfänger) die Nenngebühr auf das Konto des KOBV einzubezahlen.
Sollten Strafen ausgesprochen werden, so sind diese innerhalb der gesetzten Frist einzuzahlen.
Hinweis: In den Rechnungen werden Fälligkeiten angegeben. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfrist erfolgt bestimmungsgemäß eine Zahlungserinnerung (Rechnungsbetrag zuzüglich 5% Mahnspesen). Die in der Zahlungserinnerung angegebene Zahlungsfrist definiert das Datum, ab dem der Verein bei Nichtzahlung gesperrt ist.
.Zuständigkeit:

Die Liga wird für die Saison 2010/2011 vom KOBV koordiniert, zuständig ist Vizepräsident Erich Fibinger 

0650/3644076

fibinger@chello.at
office@basketballkaernten.at


NENNFORMULAR 10/11

Regionalliga Damen

(Nennschluss: 7. August 2010)  retour an  office@basketballkaernten.at

Verein:_______________ _______________________________________

Landesverband: _______________________________________________

Vereinsadresse für Schriftverkehr (ausgenommen Finanzen):

____________________________________________________________

Name der Kontaktperson 1:_____________________________________
Telefon: Fax:_________________________________________________
Mobil_______________________________________________________

 E-Mail:______________________________________________________
Name Kontaktperson 2 (nur für Finanzen): _________________________

E-Mail Adresse Kontaktperson 2

 ____________________________________________________________
Spielhalle: ___________________________________________________

Adresse der Spielhalle: _________________________________________
Farbe Dressen Heim:_________________ Auswärts:_________________

Name des Trainers  sowie Mailadresse

____________________________________________________________ 

,

für den Verein

satzungsgemäße Unterschrift                               Datum: _____________ 
(Obmann und/oder Kassier)
4

Bestätigung des Landesverbandes:
Stempel/ Unterschrift
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